
Beilage Nr. 26 aus 1979 

E n t w u r f 

Gesetz vom über die Durchführung von 

Volksbefragungen (Wiener Volksbefragungsgesetz -

WVBefrG) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Abschnitt I 

Ausführung zur Wiener Stadtverfassung 

§ 1. Volksbefragungen auf Grund der Verfassung der Bundes­

hauptstadt Wien sind nach den Vorschriften der §§ 112 a bis 112 c 

der Verfassung der Bundeshauptstaat Wien (Wiener Stadtverfassung -

WStV), LGBl. für Wien Nr. 28/1968, in der Fassung des Gesetzes vom 

17; März 1978, LGBl. für Wien Nr. 12, und den folgenden ergänzenden 

Bestimmungen durchzuführen. 

Ausschreibung einer Volksbefragung· 

über Beschluß des Gemeinderates 

§ 2. (1) Die Ausschreibung einer Volksbefragung durch den 

Bürgermeister über Beschluß des Gemeinderates hat zu enthalten: 

a) den Hinweis auf den Beschluß des Gemeinderates, 

b) die Fragestellung(§ 112 a Abs. 5 WStV), 

c) den zeitlich nach der Ausschreibung festzusetzenden 

Stichtag und den Zeitraum der Volksbefragung, 
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d) die Bekanntgabe, ob die Volksbefragung im gesamten 

Stadtg,ebiet oder in einem Teil desselben durchgeführt 

wird (einschließlich dessen Umschreibung gemäß§ 112 a 

Abs. 4 WStV) und 

e) die Bekanntgabe, daß di•e am Stichtag wahlberechtigten 

Gemeindemitglieder unter Abgabe der ihnen zugemittelten 

Stimmkarte bei einer der Annahmestellen die gestellte 

Frage beantworten können. 

( 2) Die Ergänzung der Ausschreibungskundmachung durch zwec-k­

dienliche Hinweise auf das im folgenden näher bestimmte Verfahren 

ist zulässig. Der .Zeitraum der Volksbefragung kann sich auch auf 

Samstage, Sonn- una Feiertage erstrecken. Für denselben Zeitraum 

können auch weitere Volksbefragungen ausgeschrieben werden. 

Einleitung eines Volksbefragungsverfahrens über Ver­

langen von Gemeindemitgliedern 

§ 3. (1) Die Durchführung einer Volksbefragung ist beim Magistrat 

zu beantragen. Der Antrag muß von 5 v.H. der bei der letzten Gemeinde­

ratswahl wahlberechtigt gewesenen Gemeindemitglieder unterzeichnet 

sein(§ 112 a Abs. 3 WStV). Diese Zahl stellt der Stadtsenat nach Ab­

schluß des Wahlverfahrens mit Wirkung bis zum Abschluß des nächst­

folgenden Wahlverfahrens fest. Ergibt sich hiebei keine ganze Zahl, 

ist auf die nächstfolgende Zahl au.f'zurunden. Die Zahl ist im Amts­

blatt der Stadt Wien kundzumachen. 

(2) Der Antrag hat zu enthalten: 

a) das ausdrückliche Verlangen au.f Durchführung einer 

-Volksbefragung, 
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b) die gemäß§ 112 a Abs. 5 WStV formulierte Frage ein­

schließlich allfälliger Varianten, 

c) die Bezeichnung des 1., 2. und 3. Vertreters des An­

trages (Vor- und .Familienname, Beruf und Adresse) sowie 

ihre Unterschriften und 

d) die Liste der Unterzeichner des Antrages. 

(3) Die Unterzeichner des Antrages haben ihren Familien- und 

Vornamen in Blockschrif't, das Geburtsdatum und ihre -Unterschrift 

eigenhändig hinzuzufügen. Die Vertreter und die Unterzeichner des 

Antrages müssen am Tage der Einbringung des Antrages in der Wähler­

evidenz der Gemeinde Wien als wahlberechtigt eingetragen sein. Im 

übrigen hat der Antrag in Form und Inha1 t den .Anlagen 2 und 3 zu 

-entsprechen. 

( 4) Die Vertreter des Antrages (Abs. 2 li t. c-;-üben ihre 

Funktionen in der sich aus ihrer Benennung ergebenden Reihenfolge 

.. /2 

./3 

aus. Übt auch der 3. Vertreter aus welchen Gründen· immer seine 

Funktion nicht mehr aus, hat der Magistrat das Verfahren einzustellen. 

Der zuständige amtsführende Stadtrat berichtet hierüber dem Gemeinde­

rat (§ 22 WStV). 

(5) Nach der Antragstellung ist die Beibringung von nachträg­

lichen Unterschriftslisten (Anlage 3) unzulässig. Die Prüfung der ./3 

Unterschriften auf ihre Echtheit findet unbeschadet des Ermittlungs­

verfahrens bei Verwaltungsübertretungen ( § 20 Z .. 1) nur bis zur Ver­

fügung der Ausschrei~ung statt. 
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Prüfung des Antrages 

§ 4. (1) Der Magistrat hat den Antrag dahingehend zu prüfen, ob 

1. dieser den Bedingungen des§ 3 Abs. 2 lit. a, c und d 

sowie des§ 3 Abs. 3 entspricht, 

2. die vorgesehene Frage nach InhaJ.t und Form gemäß 

§ 112 a Abs. 1, 2 und 5 WStV zulässig und 

3. von der erforderlichen Mindestanzahl der am Tage 

der Einbringung des Antrages wahlberechtigten Ge­

meindemitglieder unterzeichnet ist. 

(2) Wenn im Antrag eine solche Frage vorgesehen ist, welche 

im Sinne des§ 112 a Abs. 1 und 2-WStV nicht Gegenstand einer Volks­

befragung sein kann und ohne .Änderung des wesentlichen Sinngehaltes 

auch nicht zu einer zulässigen Frage umformuliert werden kann oder 

wenn die gesetzliche Mindestanzahl(§ 112 a Abs. 3 WStV und§ 3 

Abs. 5) nicht erreicht wurde, so hat der Magistrat nach Einräumung 

des im§ 45 Abs. 3 AVG 1950 bezeichneten Rechtes d~m Antrag .mit 

schriftlichem Bescheid keine Folge zu geben. 

(3) Bei Vorliegen von verbesserungsfähigen Mangeln hat der 

Magistrat dem Antragsvertreter die Verbesserung innerhalb einer an­

gemessenen Frist aufzutragen. Wenn dem nicht fristgerecht voll ent­

sprochen wird, ist dem Antrag in gleiche·r Weise keine Folge zu geben. 

(4) Gegen Bescheide im Sinne der Abs. 2 und 3 ist die Berufung 

gemäß§ 99 wstv zulässig. 

Ausschreibung der Volksbefragung 

§ 5. (1) Der Bürgermeister hat die Volksbefragung auszuschreiben, 

wenn der An·Grag den gesetzlichen Erfordernissen voll entspricht. In 
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die vierwöchige Frist gemäß§ 112 b Abs. 1 WStV wird der Zeitraum 

zwischen einer Verständigung oder einem Auftrag(§ 4 Abs. 2 und 3) 

und der Rechtsmittelentscheidung (§ 4 Abs. 4). nicht eingerechnet. 

(2) § 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Ausschreibung 

den Hinweis am den von der Mindestanzahl wahlberechtigter Gemeinde­

mitglieder unterzeichneten Antrag zu enthalten hat. 

Abschnitt II 

Versendung der Stimmkarten 

. 
§ 6. Die Stimmkarten sind nach Ergänzung der elektronischen 

Wählerevidenzdateien durch die für die Wählerevidenz einlangenden 
. ' 

Belege so auszufertigen, daß sie den wahl- und stimmberechtigten 
. . 

Gemeindemitgliedern im Zuge der dritten Woche nach dem Stichtag im 

~ostwege übersendet werden. Die Stjmmkarte hat mindestens die Frage­

stellung und die notwendige Information über den Stimmvorgang zu 

enthalten. Duplikate für abgesendete und abhanden gekommene Stimm­

karten dürfen nur über Antrag ausgefertigt werden. Duplikate der 

Stimm.karten sind mit dem Hinweis auf die Strafbarkeit mißbräuchlicher 

Verwendung zu versehen(§ 20). Berichtigungen auf den Stimm.karten 

können, soferne dies für die TejJnahme an der Volksbefragung not­

wendig erscheint, von den Dienststellen des Magistrates vorgenommen 

werden. 

Verfahren bei unterbliebener Zustellung einer Stimmkarte 

a) bei Nichteintragung in der Wählerevidenz 

§ 7. (1) Personen, denen im Hinblick auf' die mangelnde tat­

sächliche Eintragung in der Wiener Wählerevidenz zum Stichtag keine· 
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. 
Stimmkarte zu.gemi"ttelt worden ist, können beim Magistrat unter Vor-

lage der zur Beurteilung ihres behaupteten Teilnahmerechtes an der 

Volksbefragung geeigneten Dokumente und Belege, insbesondere auch 

eines nach Muster der-Anlage 1 ausge:füJ..lten und gefertigten Stimm- ./1 

kartenantrages, die Ausfertigung einer Stimmkarte verlangen. Alle 

Anträge sind von den Magistratischen Bezirksämtern entgegenzunehmen 

bzw. weiterzuleiten. Einsprüche gegen die WähJ.erevid~, über welche 

zum Stichtag noch nicht entschieden wurde, gelten auch als Anträge 

im vorstehenden Sinne. 

(2) Ist das Teilnahmerecht nachgewiesen, wird die Stimm­

karte ausgefertigt. Die Ausfertigung der Stimmkarte ist zu ver­

weigern, wenn der Antragsteller kein wahlberechtigtes Gemeindemit­

glied im Sinne der Bestimmungen der§§ 5 und 112 a Abs. 1 WStV sowie 

der §§ 16, 18 und 20 der Gemeindewahlordnung der Staat Wien ist. 
- . 

Ein schriftlicher Bescheid ist nur auf ausdrücklichen Antrag .zu er-

lassen. Gegen den Bescheid ist die Berufung im Sinne des§ 99 WStV 

zulässig. 

b) bei Zustellungshindernissen 

§ 8. (1) Die als unzustellbar beim Magistrat rückgelangten 

Stimmkarten sind auf das Vorliegen einer anderen Anschrift zu über­

prüfen. Im zutreffenden Falle ist vom Magistrat anstelle der von 

der Date_~verarbeitungsanlage ausgefertigten Stjmmkarte, die als un­

gültig zu kennzeichnen ist, eine neue Stimmkarte auszufertigen und 

zuzusenden bzw. zu übergeben. 

(2) Bei vorläufiger Unerweislichkeit eines anderen Aufenthalts­

ortes im Gemein~egebiet sind die unzustellbaren Stimmkarten bei dem 
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nach der J.etztbekannt-en Anschrift zuständigen Magistratischen Bezirks­

amt bis zum Ablauf des Befragungszeitraum.es aufzubewahren und dem 

allenfalls bis dahin sich meldenden Empfänger nach Klarstellung der 

Identität auszufolgen. 

Abschnitt III 

Annahmestellen, Verbotszonen, tägliche Stimm.zeit 

§ 9. (1) Spätestens am fünften Tage vor Beginn der Volksbe­

fragung ist durch eine vom Magistrat zu erlassende Kundmachung die 

Zahl und Lage der Annahmestellen einschließlich der Verbotszonen 

und die tägliche Stimmzeit festzulegen. In die Kundmachung können 

auch sachdienliche Hinweise auf die Ausschreibung, den Stimmvorgang 

und die zur. Sicherung der Gesetzmäßigkeit .der Volksbefragung be­

stehenden Vorschriften auf gen_ommen werden. Ist eine Volksbefragung 

nur in einem Teil des Stadtgebietes durchzufüb;r-en (§ 112 a Abs. 4 

WStV), sind die Kundmachungen auf die in Betracht kommenden Bezirke 

zu beschränken. 

(2) Am Gebäude der Annahmestelle ist je eine Ausschreibung 

(§ 2) und eine Kundmachung (Abs. 1) für die Dauer des Befragungs­

zeitraumes anzubringen. 

(3) Die Annahmestellen, deren Zahl und Lage nach Anhörung der· 

Bezirksvorsteher festzulegen ist, sind in sinngemäßer Anwendung der 

Bestimmungen der§§ 53 und 56 der Gemeindewahlordnung der Stadt Wien 

in der Fassung des Gesetzes LGBl. für Wien Nr. 13/1978 einzurichten. 

Bei besonderem Bedarf ist die zusätzliche Einrichtung von .Annahme­

stellen nach Beginn des Befragungszeitraum.es jederzeit zulässig. Für 

eine entsprechende sofortige Ankündigung an den Gebäuden der nächst­

liegenden Annahmestellen ist zu sorgen. 
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Organe in den Annahmestellen, 

Vertrauenspersonen 

§ 10. (1) In den .Annahmestellen haben ein .Annahmestellenleiter, 

ein Stellvertreter und ein. wei t_erer :Bedienste'ter des Magis_tra-tes ·für 

den or~ungsgemäßen Ablauf des Stimmvorganges unter Beachtung der 

Bestimmungen dieses Gesetzes zu sorgen •. Die im Gemeinderat oder in 

einer Bezirksvertretung vertretenen Parteien können bei .Anmeldung an 

das zuständige Magistratische Bezirksamt je .zwei Vertrauenspersonen 

in die Annahmestellen und ebenso zur Feststellung des Bezirksergeb­

nisses in die Magistratischen Bezirksämter entsenden. Im selben Maße 

können die Vertrete.r des Antrages Vertrauenspersonen entsenden. Jede 

Vertrauensperson erhält einen Ausweis über ihre Funktion. 

(2) Vor Fällung förmlicher Entscheidungen, zum Beispiel bei 

Nichtzulassung von Personen zur Stimmenabgabe und bei Zweif el-sfällen 

in der Beurteilung von Stimmzetteln, sind die jeweils anwesenden 

Vertrauenspersonen anzuhören. 

Befragungsvorgang 

§ 11. (1) ner den Stimmvorgang leitende Beamte hat dem sich aus­

weisenden stimmberechtigten gegen Übergabe der Stimmkarte einen amt­

lichen Stimmzettel mit einem leeren Kuvert auszufolgen und ihn zu 

ersuchen., eine Zelle aufzusuchen, den Stimmzettel entsprechend an­

zukreuzen und diesen in das Kuvert zu legen. ner Annahmestellenleiter 

(Stellvertreter) gibt sodann das Kuvert uneröffnet in die Urne. Die 

abgenommenen Stimmkarten sind fortlaufend zu numerieren und sorg­

fältig zu verwahren. Eine ~timmabgabe ohne Identitätsprüfung und Ab-

_gabe der Stimmkarte ist unzulässig. 
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( 2) Die Bestimmungen der §§ .64 Abs. 1 erster bis vierter Satz, 

65 Abs .. 2 und 66 Abs. 4 GWO sind mit der Maßgabe sin:qgemäß anzuwenden, 

daß für die Teilnehmer a:n der Volkßbefragung ein Teilnehmerverzeichnis 

.zu .führen .ist .• 

Ausübung-des Teilnahmerechtes in Heil- und 

Pflegeanstalten und in Altersheimen 

§ 12. (1) Um den in öffentli.chen oder privaten Heil- und Pflege­

anstalten oder .Altersheimen untergebrachten Personen, die sich im 

Bes.itz einer Stimmkarte befinden, die .Ausübung ihres Teilnabroerechtes 

zu erleichtern, sind mobile .Annahmestellen,, deren örtliche Tätigkeit 

sich auf den Bereich einer Anstal~ oder mehrerer Anstalten erstrecken 

kann, .zu entsenden. 

(2) Die Tagesstunden ~ür die Entgegennahme der Stimmen der 

-gehfähigen Stimm.berechtigten in der .Annahmestelle und 1ür die Ent­

gegennahme der Stimmen der bettlägerigen Stimm.berechtigten in den 

Liegeräumen sind nacb dem zu erwartenden Bedarf festzulegen und in 

der Anstalt im Wege der Anstaltsleitung deutlich anzukündigen. 

(3) Zur Sicherung des Stimmgeheimnisses sind die bei Wahlen 

üblichen Vorrichtungen zu verwenden(§ 70 Abs. 3 GWO). Die Stimmen­

abgabe vor nur einem Angehörigen der .Annahmestelle(§ 10 Abs. 1 

erster Satz) ist unzulässig. 

(4) Die ärztliche Anstaltslieitung kann in Einzelfällen die· Aus­

übung des Teilnahmerechtes aus gewichtigen medizinischen Gründen 

untersagen. 

( 5) Im übrigen finden die Bestimmungen der §§ 9 - 11 sinn­

gemäß Anw:endung. 



- 10 -

Beurkundung des täglichen Befragungsvorganges, 

Verwahrung der abgegebenen Kuverte 

§ 13. ( 1) Nach Schluß des täglichen Stimmvorganges sind die 

Kuverte der Urne zu entnehmen und zu zählen, wobei die Überein­

stimmung der Zahl der abgegebenen Stimmkarten mit der Zahl der aus 

der Urne ·entnommenen Kuverte festzustellen ist. Bei Nichtüberein­

stimmung ist der vermutliche Gru:nd anzugeben. Die Kuverte sind ge­

bündelt in einen Umschlag zu legen, der sorgfältig zu verschließen 

ist. 

(2) Dieser Umschlag, die bei dem Stimmvorgang abgegebenen 

Stimmkarten und die den -täglichen Stimmvorgang beurkundende Nieder­

schrift (Tagesprotokoll), zu deren Fertigung auch die anwesenden 

Vertrauensper.sonen einzuladen sind, sind nach Weisung des örtlichen 

Bezirksamtsleiters sorgfältig gesichert zu verwahren. 

Abschnitt TV 

Amtliche Stimmzettel 

§ 14. (1) Zur Stimmenabgabe dürfen nur die von dem den Stimm­

vorgang leitenden Beamten gleichzeitig mit dem Kuvert dem Teilnahme­

berechtigten übergebenen.Stimmzettel verwendet werden. Die amtlichen 

Stimmzettel dürfen nur auf Anordnung des Magistrates hergestellt 

werden. 

( 2) Die Verwendung von Kuverten verschiedener Farbe zur ge­

trennten Zählung von Männer- und Frauenstimmen ist zulässig. 

(3) Das Ausmaß des amtlichen Stimmzettels soll so beschaffen 

sein, daß der Stimmzettel ohne oder mit einfacher Faltung in das 

Normkuvert gelegt werden kann. 
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(4) Der amtliche Stimmzettel soll enthalten: 

a) die Bezeichnung "Amtlicher Stimmzettel zur Volks-

befragung vom . • • . • bis •.••. "; 

b) die Frage (Varianten) der Volksbefragung und 

c) in klarem und eindeutigem Zusammenhang mit dem Text 

jeweils die Worte "Ja" und "Nein" bzw. die f'ür die 

Wahl einer Variante notwendigen Bezeichnungsmöglich­

keiten samt den entsprechenden Kreisen. 

Sonstige Hinweise sind auf Fälle zwingender Notwendigkeit zu 

beschränken. 

(5) Im Falle des§ 2 Abs. 2 letzter Satz sind die Stimmzettel 

aus hinreichend unterscheidbarem Papier verschiedener Farbe herstellen 
. . 

zu lassen. Der an der Volksbefragung Teilnehmende hat die .Stimm-

zettel in ein.Kuvert zu legen. 

Gül tigk·ei t der Stimmzettel 

. § 15. (1) Der Stimmzettel ist gültig ausgefüllt, wenn aus ihm 

die Entscheidung des Befragten eindeutig zu erkennen ist. Dies ist 

der Fall, wenri in den vorgedruckten Kreisen ein Kreuz (x), ein 

Haken oder ein sonstiges Zeichen angebracht wurde, aus dem je nach 

Art.der Fragestellung die Bejahung oder Verneinung hervorgeht oder 

aus dem erkennbar ist, für welche Variante sich der Befragte ent­

schieden hat. Der Stimmzettel ist auch dann gültig ausgefüllt, 

wenn die Entscheidung des Befragten auf andere Weise, so durch An­

haken oder Unterstreichen des Textes, bestimmter Textstellen, von 

Zahlen etc. oder durch sonstige entsprechende Kennzeichnung, klar 

erkennbar ist. 
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(2) Enthält ein Kuvert hinsichtlich einer Frage mehrere amt­

liche Stimmzettel, so zählen sie für einen gültigen, wenn 

a) in allen Stimmzetteln die gleiche Beantwortung 

enthalten ist, .oder 

b.) neben einem gültig ausgefüllten Stimmzettel die 

übrigen Stimmzettel unausgefüllt sind oder ihre 

Gültigkeit nicht gemäß.§ 16 beeinträchtigt ist. 

(3) Nichtamtliche Volksbefragungspapiere, die sich neben 

einem gültig ausgefüllten amtlichen Stimmzettel im Kuvert befinden, 

beeinträchtigen die Gültigkeit des amtlichen Stimmzettels nicbt. 

Ungültigkeit aer Stimme 

§ 16 •. (1) Eine Stimme ist als ungültig "festzustellen, wenn 

a) die Beantwortung der gestellten Frage nicht auf 

dem amtlichen Stimmzettel erfolgte, 

b) der amtliche Stimmzettel durch Abreißen von Teilen 

derart beeinträchtigt wurde, daß aus ibm nicht un­

zweideutig hervorgeht, welche Entsche~dung der Be­

fragte getroffen hat, 

c) überhaupt keine Kennzeichnung des amtlichen Stimm­

zettels vorgenommen wurde, 

d) ä.ie Frage dem Sinne nach sowohl mit ''Ja" als auch 

mit ''Nein" beantwortet wurde oder mehr als eine 

Entscheidungsmöglichkeit angezeichnet wurde, 

e) überhaupt aus den angebrachten Zeichen oder der 

sonstigen Kennzeichnung nicht eindeutig hervorgeht, 

welche Entscheidung der Befragte treff'en wollte, 

oder 

f) der Befragte ein leeres Kuvert abgegeben hat. 
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{2) Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die auf den amtlichen 

Stimmzetteln außer zur Kennzeichnung eines Kreises oder von Kreisen 

angebracht wurden, beeinträchtigen die Gültigkeit der Stimme nicht, 

wenn sich hiedurch nicht einer d-er oben angeführten Ungültigkeits-

, gründe ergibt. Ebenso beeinträchtigen sonstige Beilage~ jedweder Art 

die Wirksamkeit des gültig ausgefüllten Stimmzettels nicht. 

Abschnitt V 

Zählung und Prüfung der Stimmen bei der 

Annahmestelle 

§ 17. ( 1) Wenn die Stimmzeit des letzten Tages abgelaufen ist 

und alle bis dahin noch e~schienenen Teilnabmeberechtigten an der 

Volksbefragung teilgenommen haben; hat der Annahmestellenleiter 

(Stellvertreter) den Befragungsvorgang als beendet und die Annahme­

stelle als geschlossen zu erklären. In der Annahmestelle haben nur 

die Bediensteten des Magistrates und die-Vertrauenspersonen gemäß 

§ 10 zu verbleiben. 

(2) Nach Mischung der in der Urne befindlichen Kuverte ist 

die Urne zu entleeren. Die Kuverte sind zu zählen. Unter Beachtung 

des Inhaltes der Niederschriften der vorausgegangenen Tage des 

Volksbefragungszeitraumes (§ 13) ist zunächst festzustellen, ob 

die Zahl der insgesamt an den drei aufeinanderfolgenden Tagen der 

Urne entnommenen Kuverte der Zahl der abgegebenen .Stimmkarten gleich 

ist. Ausmaß und vermutlicher Grund der allfälligen Nichtüber~in­

stimmung ist in der abschließenden Niederschrift ausdrücklich fest­

zuhalten. 
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• 
(3) Sodann sind die Kuverte zu öffnen 1 die Stimmzettel zu 

entnehmen und ihre Gültigkeit zu prüfen. Die leeren Kuverte und 

daran anschließend die ungültigen Stimmzettel sind mit f'ortlau.fenden· 

.Zahlen zu versehen. 

(4) ~~e als gültig beurteilten Stimmzettel sind nach der 

Fragestellung zu Ördnen. _Wurden verschiedenfarbige Kuverte (§ 14 · 

Abs. 2) verwendet, sind Männer;.. und Frauenergebnisse getrennt und_ 

zusammengezählt darzustellen. 

(5) Schließlich ist festzustellen: 

a) die Zahl ßer insgesamt abgegebenen Stimmen, 

b) die Z$len der ungültigen und gültigen Stimmen 

und 

c) die Zahlen der "Ja"- und "N ein"-Stimm.en bzw. die 

Summen der für die Varianten abgegebenen Stimmen. 

(6) Über diese Feststellungen ist eine Niederschrift ab­

zufassen, zu deren Fertigung auch die anwesenden Vertrauenspersonen 

einzuladen sind. 

Feststellung der Bezirksergebnisse, 

Berichterstattung 

§ 18.- ( 1) Die in:agistratischen Bezirksämter haben auf Grund 

der unverzüglich von den Annahmestellenleitern zu überbringenden 

Akten und .Behelfe die Bezirksergebnisse festzustellen und etwaige 

Irrtümer in den zahlenmäßigen Ergebnissen der .Annahmestellen zu 

berichtigen. Dasselbe gilt auch hinsichtlich der Beurteilung und 

Zurechnung von Stimmzetteln. Allfälligen Hinweisen der Vertrauens­

personen und des Vertreters des Antrages(§ 10) auf Gesetzwidrig-
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keiten bei der Stimmenzähl:u.ng ist, soferne eine entsprechende Glaub­

haftmachung vorliegt, unverzüglich nachzugehen. 

(2) Die Magistratischen Bezirksämter haben die Bezirkser­

gebnisse in entsprechenden Niederschriften unter EiDl.adung der von 

den Parteien (§ 10 Abs. 1 .zweiter Satz) und den Vertret·ern des An­

trages namhaft gemachten Vertrauenspersonen zu beurkunden. 

(3) Soferne die Hi~weise gemäß Abs. 1 im Zuge der Fest­

stellungen nicht entsprechend berücksichtigt wur·den, können die 

Parteien und die Vertreter des Antrages bis zum zweiten Tage nach 

der Volksbefragung schriftlich Einspruch beim örtlich in Betracht 

kommenden :Magistratischen Bezirksamt erheben. Die Bezirksergebnisse 

sind gegebenenfalls näch Art und .Ausmaß der unterlaufenen und er­

wiesenen Gesetzwidrigkeit- zu berichtigen. Liegt eine solche nicht 

vor, hat das Magistratische Bezirksamt an den oder die Einspruchs­

werber einen schriftlichen Bescheid zu erlassen. Gegen den Bescheid 

ist die Beru.fung im Sinne des§ 99 WStV zul.ässig. 

Kundmachung des Ergebnisses der 

Befragung 

§ 19. (1) Nach Ablauf der Einspruchsfrist bzw. nach Erlassung 

eines im Verwaltungswege nicht mehr anfechtbaren Bescheides hat der 

Bürgermeister das Ergebnis der Volksbefragung im .Amtsblatt der 

Stadt Wien kundzumachen. 

(2) Unter Aufgliederung der für das ganze Stadtgebiet fest­

gestellten Summen gemäß§ 17 Abs. 5 lit. a bis c ('im Falle einer 

nur in einem Teil des Stadtgebietes durchgeführten Volksbefragung 

für diesen) hat die Kundmachung die Feststellungen gemäß§ 112 c 

.Abs. 2 WStV zu enthalten • 
• 
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Abschnitt VI 

Verwaltungsübertretungen 

§ 20. Eine Verwaltungsübertretung, die .mit Geldstrafe bis zu 

5.000,- S vom Magistrat zu bestrafen ist, begeht., 

1. wer in einen Antrag au.f·Durchführung einer Volksbefragung 

fremde Personendaten einfügt oder im Zusammenhang mit einem .Antrag 

auf Durchführung einer Volksbefragung eine Unterschrift ~älscht 

(§ 3 Abs. 3 erster Satz), 

2. wer mittels einer für eine andere Person ausgefertigten 

Stimm.karte die Stimmabgabe erschleicht, 

3. wer nach Ausstellung eines Duplikates einer .Stjmmkarte mehr 

als einmal seine Stimme abgibt oder 

4. wer wissentlich in einem Stimmkartenantrag oder sonst in 

einer zur Darlegung seines Teilnahmerechtes besti.mmten Schr1ft un­

wahre .Angaben macht. 

§ 21. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 

2.000,- S vom Magistrat zu bestrafen ist, begeht, 

1. wer im Gebäude der Annahmestelle und in dem durch Kund­

machung bestimmten Umkreis (Verbotszone) während der Stimm.zeit um 

Stimmen wirbt, .Ansprachen an die Tei1nahm.eberechtigten hält, Propa­

gandamaterial anschlägt oder verteilt oder durch zweckwidrige .An­

sammlung den Ablauf des Stimmvorganges stört oder den .Anordnungen 

des Annahmestellenleiters zur Besei~igung oder Abwehr von Störungen 

trotz Abmabnung nicht Folge leistet, 

2. wer auf dem Kuvert zur Stimmenabgabe Worte, Bemerkungen 

oder Zeichen anbringt, sofern darin keine strenger zu ahndende Handlung 

geleg€n und nicht amtlich anderes allgemein (z.B. eine Bezirksbe-· 

zeichnung) angeordnet ist, 
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3. wer sich fälschlich aJ.s blind, schwer sehbehindert oder 

bresthaft beim Stimmvorgang ausgibt, 

4. wer vorsätzlich unter Vortäuschung von Gebrechen {Zif. 3) 

anderer 'Personen als-Geleitperson ~ätig ist oder überhaupt die Un­

zumutbarkeit der Ausfüllung des Stimmzettels durch Dritte vor der 

Behörde bzw. ihren Organen wider besseres Wissen behauptet, . 

5. wer unbefugt amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnl.iche­

Vordrucke in Auftrag gibt, herstellen läßt oder sonst in Verkehr 

setzt, soweit nicht eine gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, 

oder 

6. wer amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe bei der Volks­

befragung bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet. 

---· § · 2.2_ •. Unbefugt für ·eine bestimmte Volksbefragung hergestellte 

Stimmzettel können ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören, für ver­

.fallen erklärt werden. Vom Eigentümer oder sonst verfügungsberech­

tigten wird bei Weitergabe von solchen Stimmzetteln an Dritte un­

widerleglich angenommen, daß er erkannt hat, die Überlassung der 

Stimmzettel werde der Begehung einer mit Verfall bedrohten Verwal­

tungsübertretung dienen(§ 17 Abs. 1 VStG 1950). 

Abschnitt VII 

Wirkungsbereich 

§ 23. Die in diesem Gesetz gerege.1.ten Aufgaben der Gemeinde 

sind mit Ausnahme des Verwaltungsstrafverfahrens solche ihres 

eigenen Wirkungsbereiches. 
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Schlußbestimmung -

§ 24. (1) Die Mindestanzahl(§ 112 a Abs. 3 WStV und§ 3 Abs. 1) 

ist .nach Inkrafttreten dieses Gesetzes auch für die laufende Wahl­

periode des Gemeinderates festzustellen. 

(2) Die Schriften im Verfahren nach diesem Gesetz unterliegen -

keiner landesgesetzlich geregelten Verwaltungsabgabe. 



M A G I S T R A T D E R S T A .D T W I E N 
Magistratisches Bezirksamt f. d ••••••• Bezirk 

VOLKS B E·F RAG UN G Bezirk •••••.•••••• 

Antrag auf Ausfertigung 
einer Stimmkarte 

Niederschrift•) - Aktenvermerk•) -v,om ••·•·••••••• 

Nachweis: 

-

Familien- und Vorname -

(auch llimtlldae frilhen Namen) 

. m 
geboren am (Ort, Land) 

Staatsbürgerschaft 

. 
Seit ordentlicher Wohnsitz m Wien . 

früherer Wohnort . 

beantragt die Ausfertigung einer St.immkarte und erk.1ärt nach bestem Wissen, 
in der.ständigen Evidenz der·Wabl- und-Stimmberechtigten der Gemeinde 

derzeit • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. eingetragen zu sein ·• ) · 
in keiner so1chen Evidenz eingetragen zu sein'*) 

·Die automationsunterstützte Datenverarbeitung erfordert die möglichst vollständige 
und genaue Erfassung der obigen Personaldaten ! ! ! 

:Die Nachweise wurden geprüft und zurückgestellt. 

An der Volksbefragung können a.ile wahlberechtigten Gemeindemitglieder teilnehmen. 
Das sind jene österreichischen Staatsbürger, die in der Gemeinde einen ordentlichen 
Wohnsitz haben, das Wahlalter erreicht haben und vom .Wahlr~cht nicht ausgeschlossen 
sind(§§ 5 und 112a Abs. 1 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien sowie 16, 18 
und 20 der Wiener Gemeindewabl.ord.nung). 

Wer im Stimmkartenantrag wissentlich unwahre Angaben macht, begeht eine Verwaltungs­
übertretung und wird mit einer Geldstrafe bis zu 5000 S, im Falle der Uneinbring-
1ichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen bestraft(§ 20 z. 4 Wiener Vo1k.sbefragungs­
gesetz). 

............................... 
(Unterschrift des Amtsorgans) 

•) Nichtzutreffendes streichen 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Bei Niederschriften: 

Unterschrift des Stimmkartenwerbers 
bzw. dessen Bevollmächtigten) 



Anlage 2 
LGBl. für Wien Nr. 

Antrag auf Durchführung einer Volksbefragung 

An den 
Magistrat der .Stadt Wien, 1 ) 
Abteilung •••••• 
in Wien 

r .. 

Gemäß§ 3 Abs. 2 lit. a des Volksbefragungsgesetzes, LGBl. für Wien 

Nr ••..• /1979, wird die Durchführung einer Volksbefragung beantragt. 

Die gemäß§ 112 a Abs. 5 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien zu 

stellende Frage .lautet: 

II. 

Vertreter des Antrages sind: 

1. Vertreter des Antrages: 

2. Vertreter des Antrages: 

3. Vertreter des Antrages: 

(Vor- und Familienname in Blockschrift, Beru.f, Adresse, .•eigenhäna.ige 
Unterschrift) 

Gemäß§ 112 a Abs. 5 wstv ist die Frage, die Gegenstand einer Volks­
befragung sein soll, so zu-stellen, daß sie entweder mit "ja" oder. 
"nein" beantwortet oder, wenn über zwei oder mehrere Varianten ent­
schieden werden soll, die gewählte Variante eindeutig bezeichnet 
werden kann. 



III. 

Dieser .Antrag wird von Gemeindemitgliedern2 ) unter-

zeichnet, welche sich in den beigeschlossenen Listen eingetragen 

haben. Die Listen sind bezirksweise geordnet und in dieser Ordnung= 

bezirksweise beginnend - fortlaufend numeriert .• nie .Anzahl der 

Blätter ist in der beiliegenden Übe;sicht enthalten. , 

Die Blätter (Bögen) der Liste sind in nachstehender Weise georanet: 3) 

1) Der Magistrat ist als Behörde nach außen eine. Einheit. Die Hin­
zufügung der näheren Dienststellenbezei.chnung steht frei. 

2) Entscheidend ist, ob die Unterzeichner des .Antrages am Tage 
Einbrin~ des Antrages wahlberechtigte Gemeindemitglieder 
(vgl.§~ 3 Abs. 3 und 4 Abs. 1 z. 3 WVBefrG) 

3) Für den Fall e:j.ner -von. J?. III Abs. 1 wesent'lich abweichenden 
Ordnung. 

der 
sind 



0 ----

FortL 
Nr. 

1 

1 

1:,' i e n 

Bezirk 

Anlage 3 

tGBl. für Wien Nr. 
Fortl~ Nummer der 
Seite: 

Liste der Unterzeichner des Antrages 1 ) 2 ) 
auf Durchführung der Volksbefragung: 

Familien- und Vorname Geburts- Unterschrift 
1 

Ordentlicher 
(voll auszuschreiben) datum Wohnsitz 

-· 

i 

1 

. 

1) Beidseitig gleichförmig bedruckt 
2) Hier genügt eine Kurzbezeichnung des Gegenstandes der Volksbefragung 

-· 



ERLÄUTERUNGEN 

A. Allgemeines 

Der Wiener Landtag hat durch das Gesetz vom 17. l,färz 1978, . 

LGBl. i'ür Wien• Nr. 13, mit welchem die Verfassung der Bundeshaupt~ 

stadt Wien abgeändert wurde, im Rahmen der Verwal"tung der '.Bundes­

hauptstadt Wien als Gemeinde die· Einrichtung der 

V o l k.s bei' r a g u n g 

angeordnet und im Gefüge der novellierten Wiener Stadtverfassung 

weitere Bestimmungen über dieses Mittel der unmittelbaren Demokratie 

auf ·Gemeindeebene erlassen. Ilie näheren Vorschrii'ten über diese 

neue Einrichtung, insbesondere solche verfahrensrechtlicher Form, 
-

sind einem eigenen Gesetz überlassen (vgl. §§ 112a bis 112d der 
, 

Wiener Stadtverfassung mit dem Stande vom 1. Se,ptember 1978). Die 

Kompetenz zur Regelung der Volksbefragung ~uf· Gemeindeebene ist 

für den Landesgesetzgeber ebenso wie die bereits erfolgte 

Institut~onalisierung i-m Rahmen der Wiener Stadtverfassung im Grunde 

des Art. 115 Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes gegeben. Das 

Bundesverfassungsrecht kennt die Einrichtung der Volksbefragung im 

aktuellen Sinne nicht. Den Begriff "Volksbefr~gung" verwendet das 

Wählerevidenzgesetz 1973 in seinem § 12 Abs. 2 nur im Sinne der 

"im§ 1 Abs. 1 bezeichneten Art", d.h. im Sinne von Volksbegehren 
. ' 

und Volksabstimmungen in den vom Bundesverfassungsgesetz (A~t. 41, 

43, 44 und 60) und der einfac!l.en Gesetzgebung ausgebildeten Formen.·· 

Die Volksbefragung im Sinne der §§ 112a ff WStV bedeutet grund­

sätzlich anderes. Die Volksbefragung ist Entscheidungshilfe i'ür den 

Gemeinderat, dessen Entscheidung hiedurch weder rechtlich bindend 

vorweggenommen oder ergänzt wird. Diese Quali~ikat1on der rechtlichen 

· Eigens.Qhaft.en beeinträchtigt jedoch. nicht die politische Funktion 

una.·a.en Stellenwert einer Volksbe~ragung auf dem Wege zur jeweils 

abschließenden Willensbildung und Entscheidung im und für das 

Gemeinwesen überhaupt. 
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Der Entwurf unternimmt die Lösung der ,legislativen Au±:gabe 

unter Beachtung der folgenden Grundsätze: 

1. Die Beteiligung der Bürger an einer Volksbefragung ist 

der Mitwirkung an einem Wahlverfahren (einer Volksabstimmung, 

einem V'olksbegehren) nur in der äußeren Form, ähnl.ich • .Dies ge­

stattet es, die Verfahrensbestimmungen möglichst einfach und leicht 

vollziehbar zu gestalten. 

2. Mit der Du.rchfüb.rung sind nicht die Wahlbehörden, sondern 

aus dem YJ>eis der zur Besorgung der Aufgaben der Gemeinde allgemein 

berufenen Organe der Bürgermeister, der 1/Iagistrat und als Rechts-
. 

mittelinstanz der Berufungssenat betraut. Den im Gemeindera~ und 

in den Bezirksvertretungen repräsentierten Parteien sowie dem Ver­

treter des Antrages ist die Mitwirkung gewährleistet. 

3. Die Entgegennahme der ·stimmen wird in Annahmestellen durch­

gefübrt, die in drei aufeinan~~riolgenden Tagen amtieren (was inso­

wei~ dem Verfahren vor den Eintragungsbehörden nach dem Volks­

begehrengesetz 1973 des Bundes ähnlich ist). 

4. Für die Unterstützung des Antrages als 1Hinderhei tsrecht 

ist die Listenform vorgesehen, welche für die Helfer der formellen 

Antragsteller leichter zu führen ist, als die - freilich erhöhte 

Sicherheit für die Echtheit der Unterschriften bietende und 1978 

eingeführte - Unterstützungserklärung der Wr. Gemeindewahlordnung. 

5. Ein zeitlich und sachlich aufwendiges Einspruchs- und 

Berufungsverfahren zur Sicherung der Erfassung der Stimmberechtigten 

kann entfall.en (vgl. auch § 6 VolksabstimmG 1972). 

6. Es werden weder Stimm.listen (nach dem VolksabstimmG) noch 

eine Abschrift der Wählerevidenz (VolksbegehrenG 1973) erstellt. 
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Die stimmberechtigten Personen erhalten nach dem Stand der Wähler­

evidenz eine Stimmkarte, mittels der sie eine beliebige .Annahme­

stelle zur Stimmenabgabe aufsuchen können. Die bei Wahlverfahren 

sonst in mehr oder weniger großem Umfang verwendeten Wahikarten 

sind dadurch entbehrlich. 

7. Da das österr. Strafgesetzbuch auf die neue Einrichtung 

keine Anwendung findet (vgl.§ 261 ·stGB), müssen zur Sicherung der 

Gesetzmäßigkeit besondere Regelungen erlassen werden. Die in den -

Wahlvorschriften (Nationalrats-Wahlordnung, Wiener Gemeindewahl­

ordnung) enthaltenen Tatbestände werden in zweckentsprechend abge­

wandelter Form eingefügt. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

§ 1. ·niese Bestimmung legt den Standort dieses Ausführungs­

gesetzes im Verhältnis zur Verfassung der Bundeshauptstadt Wien 

(WStV) dar. 

§ 2. Eine Volksbefragung ist gemäß§ 112 a wstv durchzuführen, 

wenn es der Gemeinderat beschließt oder von der Mindestzahl von 

Gemeindemitgliedern verlangt wird. Dieser Fallreihung.folgt auch 

das Ausführungsgesetz. § 2 Abs. 1 lit. e zeigt die nähere Art der 

Durchführung an. 

Abs. 2 stellt klar, daß sich die drei aufeinanderfolgenden 

Tage ( § 112 b Abs. 1 WStV) te;Lls oder .zur Gänze auch auf Samstage, 

Sonn- und Feiertage erstrecken können. 

§ 3. Neben den Klarstellungen zur Mindestzahl (Feststellung, 

Behörde, Verlautbarung, Dauer der.Verbindlichkeit) enthält diese -

Bestimmung die näheren Formvorschriften für den Minderheitsantrag. 



- - 4' -

§ 6. In der Bundeshauptstadt Wien wird die Wählerevidenz 

(Wählerevidenzgesetz 1973) mittels automationsunterstützter Daten­

verarbeitung geführt. Die Wählerevidenz unterliegt entsprechend 

der natürlichen-Bevölkerungsbewegung fortlaufender .Änderung, die 

zum Stichtag ausgesetzt wird. Nach Einbeziehung aller bis zum 

Stichtag bekannt gewordener Änderungsfälle steht der Kreis der 

teilnahmeberechtigten Gemeindemitglieder vorbehaltlich der Regelung 

nach§ 7 fest. 

§ 7. Zur Sicherung des Teilnahmerechtes im Einzelfalle sieht 

der Entwurf einen besonderen Stimmkartenantrag vor. Das Gesetz 

fordert die Vorlage der zur Beurteilung des behaupteten Tejlnabme­

rechtes geeigneten Dokumente und Belege, die die Behörde durch die 

ihr innerhalb der zeitlichen Gegebenheiten zugänglichen Nachweise 

von amts wegen zu ergänzen haben wird. 

§ 8~ Bei Zustellungshindernissen, mit denen bei Massensendungen 

gerechnet werden muß, sieht der Entwurf eine praxisgerechte Lösung 

vor. 

§ 9. Zahl und Lage der Annahmestellen und die tägliche Stimm­

zeit werden vom :Magistrat unter Bedachtnahme auf die im Einzelfall 

zu erwartende Stimmbeteiligung festzulegen sein. Die förmliche 

Beschränkung der Verordnungen(§ 9 Abs. l 3. Satz) schließt 

selbstverständlich darüber hinausgehend Publikationen auf welche 

Weise immer nicht aus. 

§ 10. Enthält die Bestimmungen über die Organisation der .An­

nahmestellen unter Mitwirkung der von den Parteien und den Ver­

tretern des Antrages entsendeten Vertrauenspersonen. Die in den An­

nahmestellen handelnden Personen bilden keine Koilegialbehörde. 
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§ 11. Die der Überschrift zu§ 11 entsprechenden Vorgänge sind 

dem Wahlverfahren nachgebildet. Die Bestimmungen der Wiener Gemeinde­

wahlordnung über die Ausübung des Stimmrechtes durch körperlich Be­

hinderte, die Art .der Legitimierung des Wählers und die Ausfolgung 

weiterer Stimmzettel bei fehlerhafter Ausfüllung sind sinngemäß .an­

zuwenden. 

§ 12. Mobile Annahmestellen haben - wie im Wahlverfahren üblich 

die Ausübung des Stimmrechtes in Heil- und Pflegeanstalten und in 

Altersheimen zu gewährleisten. 

§ 13. Mit Rücksicht auf den drei Tage dauernden Stimmvorgang 

war für die Beurkundung des täglichen Stimmvorganges und die Ver­

wahrung der Kuverte besondere Vorsorge zu treffen. 

§ 14 - 16. Die Bestimmungen über Stimmzettel, .ihre Gül tigke~~ 

und die Ungültigkeit _der Stimmen entsprechen den:in den Wa.hlver-· 

fahrensvorschriften enthaltenen Normen gleichen Inhaltes. 

§ 18. Aufgabe der Magistratischen Bezirksämter ist die Fest­

stellung der Bezirksergebnisse und im Einspruchsfal~e die Erlassung 

eines entsprechenden Bescheides. Der Rechtsmittelzug an den Be­

rufungssenat ist gewährleistet. 

§ 19. Dem Bürgermeister obliegt die abschließende Kundmachung 

des Ergebnisses der Volksbefragung in einem die Bezirksergebnisse 

zusammenfassenden Summarium. 

§ 20 - 22. Die Verwaltungsübertretungen haben die ordnungsgemäße 

und einwandfreie•Abwicklung der Volksbefragung zu schützen. Unter­

schiedliche Strafandrohungen sollen den jeweiligen Unrechtsgehalt 

der Übertretungstatbestärtde gerecht werden. 


